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 BILANZ zum 31. Dezember 2023

Schürmann, Schürmann & Schürmann                                                                                                                                                                             Monbijouplatz
10 Steuerberatungsgesell schaft mbH                                                                                                                                                                                     10178 Ber     lin

AKTIVA

 
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Umlaufvermögen 56.856,62 43.024,55
 

56.856,62 43.024,55

PASSIVA

 
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Eigenkapital 38.705,42 21.687,94
 

B. Rückstellungen 9.427,47 21.336,61
 

C. Verbindlichkeiten 8.723,73 0,00

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr EUR 6.554,57 (EUR 0,00)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr
als einem Jahr EUR 2.169,16 (EUR 0,00)

 

56.856,62 43.024,55
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                 Kontennachweis zur BILANZ zum 31. Dezember 2023

Schürmann, Schürmann & Schürmann                                                                                    Monbijouplatz 10   
Steuerberatungsgesellschaft mbH                                                                                            10178 Ber     lin

AKTIVA

Konto  Bezeichnung EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

Umlaufvermögen
1200 0 Forderungen aus L+L 1.400,00 13.507,00
1221 0 Forderg.a. Lieferungen/Leistungen b.1 J 194,49 0,00
1800 0 Bank 55.262,13 56.856,62 29.517,55

 

56.856,62 43.024,55
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                 Kontennachweis zur BILANZ zum 31. Dezember 2023

Schürmann, Schürmann & Schürmann                                                                                    Monbijouplatz 10   
Steuerberatungsgesellschaft mbH                                                                                            10178 Ber     lin

PASSIVA

Konto  Bezeichnung EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

Eigenkapital
Bilanzgewinn 0,00
Jahresfehlbetrag 3.312,06-

2100 0 Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO 13.705,42 0,00
2900 0 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 38.705,42 25.000,00

 
Rückstellungen

3070 0 Sonstige Rückstellungen 0,00 3.118,75
3074 0 Rückstellungen für Personalkosten 6.392,47 14.382,86
3095 0 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 3.000,00 3.800,00
3096 0 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 35,00 9.427,47 35,00

 
Verbindlichkeiten

3300 0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. 6.503,19 0,00
3331 0 Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen b.1 J 51,38 0,00
3402 0 Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(1-5 J) 2.169,16 8.723,73 0,00

 
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr EUR 6.554,57 (EUR 0,00)

3300 0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.
3331 0 Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen b.1 J

 
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr EUR 2.169,16 (EUR 0,00)

3402 0 Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(1-5 J)
 

56.856,62 43.024,55
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Angaben unter der Bilanz

  
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Global Citizen Deutschland gGmbH    

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: 239548

  
Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum Unterschrift
gez.
Courtenay, Wendy Fiona
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  GEWINN- UND VERLUSTRECHUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Schürmann, Schürmann & Schürmann                                                                                    Monbijouplatz 10   
Steuerberatungsgesellschaft mbH                                                                                            10178 Ber     lin

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

 
1. Erträge aus Spenden 381.827,67 559.170,67

 

2. Sonstige Erträge 32.595,54 846,16
 

3. Personalaufwand 207.315,48 293.747,69
 

4. Abschreibungen 530,16 0,00
 

5. Sonstige Aufwendungen 188.988,59 269.557,38
 

6. Steuern 571,50 23,82
 

7. Jahresüberschuss 17.017,48 3.312,06-
 

8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 3.312,06
 

9. Einstellungen in Gewinnrücklagen 13.705,42
 

10. Bilanzgewinn 0,00
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Kontennachweis zur GEWINN- UND VERLUSTRECHUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Schürmann, Schürmann & Schürmann                                                                                    Monbijouplatz 10   
Steuerberatungsgesellschaft mbH                                                                                            10178 Ber     lin

Konto  Bezeichnung EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

Erträge aus Spenden
4050 0 Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbe-

stätig. 245.443,00 323.912,00
4070 0 Aufwandszuwend.ohne Zuwendungsbe-

stätig. 136.384,67 381.827,67 235.258,67
 

Sonstige Erträge
4930 0 Erträge Auflösung von Rückstellungen 15.048,74 0,00
4932 0 Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit 0,00 755,68
4972 0 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 15.380,97 0,00
7110 0 Sonstiger Zinsertrag 2.165,83 32.595,54 90,48

 
Personalaufwand

6020 0 Gehälter 166.518,76 242.874,92
6060 0 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl. 594,00 891,00
6076 0 Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst. 6.392,47 1.232,86
6110 0 Gesetzliche Sozialaufwendungen 33.590,25 48.652,96
6130 0 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 220,00 36,95
6170 0 Sonstige soziale Abgaben 0,00 207.315,48 59,00

 
Abschreibungen

6260 0 Sofortabschreibung GWG 530,16 0,00
 

Sonstige Aufwendungen
6300 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 184,83 35,00
6303 0 Transportkosten 193,16 95,28
6304 0 Veranstaltungskosten 0,00 357,00
6307 0 Fremdleistungen und Fremdarbeiten 5.794,50 10.090,46
6310 0 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 32.130,00 24.097,50
6345 0 Sonstige Raumkosten 0,00 9,99
6392 0 Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke 1.071,76 6.334,26
6400 0 Versicherungen 4.134,11 755,68
6420 0 Beiträge 93,52 0,00
6430 0 Sonstige Abgaben 0,00 300,00
6436 0 Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld 0,00 239,59
6600 0 Werbekosten 1.086,98 33.598,38
6611 0 Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG 37,30 0,00
6630 0 Repräsentationskosten 761,60 54.513,90

 

Übertrag
45.487,76-

206.577,57
130.427,04-
266.269,14
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Kontennachweis zur GEWINN- UND VERLUSTRECHUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
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Konto  Bezeichnung EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 
Übertrag

45.487,76-
206.577,57 266.269,14

130.427,04-
 

Sonstige Aufwendungen
6643 0 Aufmerksamkeiten 78,05 78,50
6660 0 Reisekosten Übernachtungsaufwand 444,02 0,00
6663 0 Reisekosten Fahrtkosten 2.318,95 2.648,78
6664 0 ReisekostenVerpfleg.mehraufwand 3.207,25 74,00
6800 0 Porto 21,39 10,90
6805 0 Telefon 76,45 884,22
6810 0 Telefax und Internetkosten 19,00 0,00
6815 0 Bürobedarf 38,39 38,41
6825 0 Rechts- und Beratungskosten 123.998,00 125.665,58
6827 0 Abschluss- und Prüfungskosten 3.107,22 3.800,00
6830 0 Buchführungskosten 4.772,37 4.010,06
6837 0 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 919,24 35,70
6845 0 Werkzeuge und Kleingeräte 257,33 68,97
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.022,15 1.523,34
6880 0 Aufwendungen aus Währungsumrechnun-

gen 0,00 224,19
6881 0 Aufw.Währungsumrechnung nicht §256a

HGB 107,25- 0,00
6930 0 Forderungsverluste (übliche Höhe) 4,66 0,00
6960 0 Periodenfremde Aufwendungen 3.323,22 0,00
7300 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,02 67,69
7305 0 Zinsaufw. § 233a AO abzugsfähig 0,37 188.988,59 0,00

 
Steuern

7630 0 Kapitalertragsteuer 25 % (KapG) 541,65 22,66
7633 0 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG) 29,85 571,50 1,16

 

Jahresüberschuss 17.017,48 3.312,06-

 
Verlustvortrag aus dem Vorjahr

7720 0 Verlust-/Ergebnisvortr. nach Verwend. 3.312,06
 

 

Übertrag 13.705,42
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Kontennachweis zur GEWINN- UND VERLUSTRECHUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
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Konto  Bezeichnung EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 
Übertrag 13.705,42

 
Einstellungen in Gewinnrücklagen

7781 0 Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO 13.705,42
 

Bilanzgewinn 0,00
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2. Bescheinigung

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrech nung

– Firma Global Citizen Deutsch land gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 un ter Be-

achtung der deut schen handels rechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorge legten Be lege und

Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns er teilten Auskünf te.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen han delsrechtlichen

Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberater kammer zu den Grundsätzen für

die Er stel lung von Jah resabschlüssen durch geführt. Dieser umfasst die Ent wicklung der Bi lanz und der Ge winn- und Ver-

lust rechnung auf Grundlage der Buchfüh rung und des Inventars sowie der Vor ga ben zu den anzu wen denden Bi lan zie-

rungs- und Bewertungs metho den.

Berlin,

Schürmann, Schürmann & Schürmann

    Steuerberatungsgesellschaft mbH
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3. Allgemeine Auftragsbedingungen

Diese „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ gelten für alle Verträge zwischen der Schürmann, Schürm ann & Schürmann Steuerbe ratungsgesellschaft mbH (im Folgenden „Steuerberater“ genannt)
und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrück lich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vor-geschrieben ist.

1.  Ausführung und Umfang des Auftrags

  (1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maß gebend.

  (2) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen Normen und der Berufs pflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.

  (3) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinba rung.

  (4) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steu erberater nicht verpflich tet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus erge-
benen Folgen hinzuweisen.

  (5) Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenanga ben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er Un richtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, dar-
auf hin zuweisen.

  (6) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterla gen und Zahlen, insbeson dere der Buchfüh rung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn
dies schriftlich vereinbart ist.

  (7) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stel len dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist we gen der Abwesenheit des Auftraggebers eine
Ab stim mung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbe helfen oder Rechtsmitteln nicht mög lich, ist der Steuer-berater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und ver-
pflichtet.

2.  Verschwiegenheitspflicht

  (1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auf trags zur Kenntnis ge langen, Stillschweigen zu
be wahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbin det. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags verhältnisses
fort.

  (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerbe raters.

  (3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter In teressen des Steuerbera ters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der
Ver schwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Ver sicherungsbedingungen seiner Berufs haft pflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

  (4) Gesetzliche Auskunfts– und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.

  (5) Darüber hinaus besteht keine Verschwiegenheitspflicht, soweit dies zur Durchführung eines Zer tifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuer beraters erforderlich ist und die insoweit täti-
gen Per sonen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftragge ber er klärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine -
vom Steu erberater angelegte und geführte - Handakte genommen wird.

  (6) Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Übermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Ar beitsergebnissen etc. auf Pa pier oder in elektro nischer Form die Ver schwiegenheitsver-
pflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits si cher, dass er als Empfänger ebenfalls alle Siche rungsmaßnahmen beachtet, dass die ihm zugeleiteten Papiere oder Datei en
nur den hierfür zu ständigen Stellen zugehen. Dies gilt ins besondere auch für den Fax- und E-Mail-Verkehr. Zum Schutz der überlassenen Dokumente und Dateien sind die entsprechen-
den techni schen und or ganisatorischen Maßnahmen zu treffen. Sollten besondere, über das nor male Maß hinausgehen de, Vorkehrungen getroffen wer den müssen, so ist eine entspre-
chende schriftliche Vereinbarung über die Beachtung zusätzlicher sicher heitsrelevanter Maßnahmen zu tref fen, insbesondere ob im E-Mail-Verkehr eine Verschlüsselung vorgenommen
werden muss.

  (7) Der Steuerberater darf Honorarforderungen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung des Auftraggebers an au ßenstehende Dritte (z.B. Inkassobüros) ab treten oder übertragen;
eine Abtre tung oder Übertragung an eine zur unbe schränkten Hilfeleistung in Steuersachen be fugte Person oder Vereinigung ist auch oh ne Zustimmung des Auftraggebers zulässig (§ 64
Abs. 2 S. 1 StBerG).

  (8) Zu den öffentlichen Empfängern, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Daten vom Steuerbera ter erhalten, gehören: Fi nanzbehörden, Ge meinden, Städte, Kreise, Sozialversicherungsträ-
ger (u.a. Krankenkassen, Rentenversicherung, Bundes knappschaft, Berufsgenossenschaft), Statisti sche Ämter, elektronischer Bundesanzei ger, Arbeitsämter und Förderstellen (letztere
nur nach vorheriger Autorisierung der Daten weitergabe des Betroffenen), Verbände und Kammern. 

  (9) Nicht-öffentliche Empfänger von Daten erhalten diese nur nach ausdrücklicher Autorisierung der Datenweitergabe des Betroffenen. Zu die sen Empfängern gehö ren: Versicherer der be-
troffe nen Personen, Kreditinstitute, Anteilseigner, Ver tragspartner oder Interessenverbände.

3.  Mitwirkung Dritter

  (1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter (Erfüllungsgehilfen), fachkundige Dritte (z.B. wei tere Steuerbera ter, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte), sowie
Daten verarbeitende Unternehmen heranzuziehen.

  (2) Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und Daten verarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Verschwie genheit entsprechend Nr.
2 Abs. 1 verpflichten, soweit diese nicht bereits aufgrund berufsrechtlicher Vorschriften zur Verschwie genheit verpflichtet sind. Der Steuerberater haftet für seine Mitarbeiter ge mäß §
278 BGB. Er haf tet nicht für die Leistungen fach kundiger Dritter oder datenverarbeitender Unternehmen; bei die sen handelt es sich haftungsrechtlich nicht um Erfüllungsgehilfen des
Steu er beraters. Zwischen diesen und dem Auftrag geber werden jeweils gesonderte Ver tragsverhältnisse mit entsprechen den haftungsrechtlichen Regelungen begründet. Hat der Steu-
erberater die Beiziehung eines von ihm namentlich benannten fachkundigen Dritten oder datenverarbei ten den Unternehmen ange regt, so haftet er lediglich für eine ordnungsgemäße
Auswahl dieser. 

  (3) Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) im Falle ihrer Bestellung Ein sichtnahme in die Hand akten i. S. d. § 66 Abs. 2
StBerG zu verschaffen.

4.  Elektronische Kommunikation, Datenschutz

  (1)Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der er teilten Aufträge maschin ell zu erheben und in einer automatisier ten Datei zu verarbeiten
oder ei nem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
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  (2)Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundes datenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu be stellen. Sofern dieser Be-
auftrag te für den Datenschutz nicht bereits nach Nr. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheit un terliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Daten-
schutz sich mit Auf nahme seiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet.

  (3) Soweit der Auftraggeber dem Steuerberater einen Telefaxanschluss oder eine E-Mail-Adresse mitteilt, erklärt er sich bis auf Widerruf oder ausdrückliche anderwei tige Weisung damit ein-
ver standen, dass der Steuerberater ihm ohne Einschrän kungen über jene Kontaktdaten man dats bezogene Informationen zusendet. Der Auftraggeber sichert zu, dass nur er oder von
ihm beauf tragte Personen Zugriff auf das Emp fangs-/Sendegerät bzw. den E-Mail-Account haben und dass er dortige Sendungseingänge regelmäßig überprüft. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, den Steuer berater darauf hinzuweisen, wenn Einschränkungen bestehen, dass das Empfangs-/Sendegerät bzw. der E-Mail-Account nur unregelmäßig auf Sendungsein gänge
überprüft wird, oder Einsen dungen nur nach vorheriger Ankündigung gewünscht werden. Der Steu erberater über nimmt kei ne Haftung für die Sicherheit der mit unverschlüsselten
E-Mails übermittelten Daten und Infor mationen und haftet auch nicht für die dem Auftraggeber deshalb ggf. entstehenden Schäden. Soweit der Auftraggeber zum Einsatz von Signatur-
verfahren und Verschlüsse lungsverfahren die technischen Voraussetzungen besitzt und deren Einsatz wünscht, teilt er dies dem Steuerberater rechtzei tig mit; damit einhergehende Kos-
ten des Steuerberaters (bspw. Zur Anschaffung und Ein richtung notwendiger Soft-bzw. Hardware) trägt der Auftraggeber.

5.  Mängelbeseitigung

  (1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gele genheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auf traggeber hat das Recht – wenn und soweit es
sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB handelt – die Nachbesse rung durch den Steuerberater abzuleh nen, wenn das Mandat durch den Auf traggeber
beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.

  (2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftrag geber auf Kosten des
Steuerbe raters Mängel durch einen anderen Steuerbera ter beseitigen lassen, bzw. nach seiner Wahl Her absetzung der Vergütung oder Rück gängigmachung des Vertrags verlan gen.

  (3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jeder zeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Drit-
ten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichti gen. Die Einwilligung ist nicht erfor derlich, wenn berechtigte Interessen des Steu erberaters den Interessen des Auftragge bers
vorgehen.

6.  Haftung

  (1) Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.

  (2) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersatz eines nach Abs. 1 fahrläs sig verursachten Schadens, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus meh-
reren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auf trags resultiert, wird auf 1.000.000 € (in Wor ten: eine Million €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahr-
lässigkeit, die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt.

  (3) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhält nisses bzw. dem Zeit punkt der Höherversiche-
rung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nach träglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

  (4) Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannten Be trag begrenzt wer den soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinba-
rung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbe dingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.

  (5) Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrück lich nicht abbedungen,
Einzel vertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirk samkeit dieser Regelung jedoch – so weit nicht ausdrücklich anders geregelt – unbe-
rührt. 

  (6) Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Ver letzung des Lebens, des Körpers oder der Ge sundheit. Die Haf tungsbegrenzung gilt für die
ge samte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftrag geber, also insbesondere auch für eine Aus weitung des Auftragsinhalts; einer er neuten Vereinbarung der Haftungsbe grenzung be-
darf es in soweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät /Partnerschaft und Über nahme des Auftrags durch die Sozietät /Partnerschaft sowie für neu in die So-
zie tät/Partnerschaft eintretende So zien/Partner. 

7.  Pflichten des Auftraggebers; Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

  (1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen voll ständig und so rechtzeitig zu überge ben, dass dem Steuerberater eine angemes sene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.
Entsprechen des gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auf trags von Bedeutung sein können. Der Mandant ist verpflichtet, alle schriftli-
chen und mündlichen Mitteilungen des Steuerbera ters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zwei felsfragen Rücksprache zu halten.

  (2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder sei ner Erfüllungsgehilfen be einträchtigen könnte.

  (3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schrift licher Einwilligung weiter zugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Ein-
willi gung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten er gibt.
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  (4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber ver pflichtet, den Hinweisen des Steuer beraters zur Installation
und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Wei teren ist der Auftrag geber verpflich tet und berechtigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebe nem Um-
fang zu verviel fältigen und zu nutzen. Der Auftrag ge ber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unter-
lassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerbera ter entgegensteht.

  (5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 7 Abs. 1 bis 4 oder sonst wie obliegende Mitwir kung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater ange botenen Leistung in Ver-
zug, so ist der Steuerberater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestim men, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglo sem
Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Ver trag fristlos kündigen (vgl. Nr. 10 Abs. 3). Unberührt bleibt der An spruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die
unterlassene Mitwir kung des Auftraggebers ent standenen Mehraufwendungen, sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch macht.

8.  Urheberrechtsschutz

  Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weiterga be von Arbeitser gebnissen außerhalb der bestimmungsmäßigen
Ver wendung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustim mung zulässig.

9.  Bemessung der Vergütung und Vorschuss

  (1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuer beratervergütungsver ordnung (StBVV).

  (2) Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergü tung, ande ren falls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzli-
che Vergü tung, ansonsten die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).

  (3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbe strittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde rungen zulässig.

  (4) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden kann. Die Vereinbarung einer niedrigeren Ver-
gütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zu lässig und muss in einem angemesse nen Ver hältnis zu der Leistung, der Verantwor tung und dem Haftungsrisiko des Steu erbe-
raters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).

  (5) Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vor schuss fordern.

  (6) Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankün digung seine weitere Tätig keit für den Mand anten ein-stellen, bis der Vorschuss eingeht.
Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tä tig keit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auf traggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tä-
tigkeit erwach sen können.

10. Beendigung des Vertrags

  (1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündi gung. Der Vertrag endet  nicht durch den Tod, durch den Eintritt
der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auf lösung.

  (2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB dar stellt – von jedem Vertrags partner außeror dentlich gekündigt wer den, es sei denn, es han-
delt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hier von abgewichen werden soll, bedarf es einer
schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu er stellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allge meinen Auf tragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden
soll.

  (3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in je dem Fall noch dieje nigen Handlungen vor zunehmen, die zumutbar
sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlänge rungsantrag bei drohendem Frist ablauf). 

  (4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäfts-besorgung erlangt, herauszugeben.
Außer dem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auf traggeber auf Verlangen über den Stand der An gelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

  (5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausfüh rung des Auftrags eingesetz ten Datenverarbei tungspro-gramme ein schließlich angefertigter
Ko pien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüg lich herauszugeben bzw. von der Fest platte zu löschen.

  (6) Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

11. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags

(1) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so erhält der Berater einen dem Um fang seiner bis zur Beendi gung des Auftrages ge leisteten Tätigkeit ent sprechenden Anteil zur
Ver fü gung. 

(2) Wird der Auftrag aus Gründen, die der Mandant zu vertreten hat, vorzeitig beendet, so hat der Berater Anspruch auf 50 v.H. der ihm zuste henden Vergütung. Die Vertragsparteien haben
die Möglichkeit, einen geringeren bzw. höheren Scha den nachzuweisen.

12. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen

  (1) Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auf trags aufzubewahren. Diese Verpflichtung er lischt jedoch schon vor Beendigung des Zeit-
raums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Mona ten,
nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.



 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

                             Global Citizen Deutschland gGmbH Seite 13

Schürmann, Schürmann & Schürmann                                                                                    Monbijouplatz 10   
Steuerberatungsgesellschaft mbH                                                                                            10178 Ber     lin

  (2) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner berufli chen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat.
Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftragge ber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, so-
wie für die zu inter nen Zwecken gefertigten Ar beitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).

  (3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuer berater dem Auftraggeber die Handakten in nerhalb einer angemes senen Frist herauszuge-
ben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschrif ten oder Fotokopien anfertigen und zurückbe halten.

  (4) Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verwei gern, bis er wegen seiner Ge bühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zu-
rück behaltung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit der ge schuldeten Beträge, unangemessen wäre (§ 66 Abs. 3 StBerG). 

13. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Streitbeilegungsverfahren

(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deut sches Recht.

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der weiteren Beratungsstel le des Steuerberaters, so weit nicht etwas an de res vereinbart wird.

(3) Die Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH ist grundsätzlich nicht bereit und nicht ver pflichtet, an Streit beilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlich tungsstelle teilzunehmen (Informationspflicht nach §§ 36, 37 VSBG).

14. Salvatorische Klausel

  Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun gen dadurch nicht be rührt. Die unwirksame Be-
stim mung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.

15. Änderungen und Ergänzungen

  Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.

Stand 25.07.2018
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